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CDU-Ratsfraktion – Stadtrat Matthias Boxhorn 
CDU-Ratsfraktion – Stadtrat Andreas Schumann MdL 
Bezeichnung 

 
Neupflanzung/Halberstädter Chaussee 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 23.02.2021 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr 25.03.2021 
Stadtrat 15.04.2021 

 
Zu dem in der Sitzung des Stadtrates am 03.12.2020 gestellten Antrag A0243/20 
 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zeitnah und fachgerecht eine Neupflanzung von drei 
Bäumen an der Halberstädter Chaussee vorzunehmen. Weiterhin wird der Oberbürgermeister 
beauftragt, eine Vollzugsmeldung dem Antragssteller zu übermitteln sowie über die Pflegedauer 
der Ersatzpflanzung zu informieren.“ 
 
möchte die Stadtverwaltung nachfolgend Stellung nehmen. 
 
Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (EB SFM) nimmt zu dem Stadtratsan-
trag A0243/20 „Neupflanzung/Halberstädter Chaussee“ wie folgt Stellung: 

 
Die drei Linden in der Halberstädter Chaussee befinden sich in der Bewirtschaftung des Eigen-
betriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg. Im Dezember 2020 mussten zwei Bäume ent-
fernt werden, weil sie abgestorben waren. Der dritte Baum wurde belassen, da er noch eine 
gute Vitalität besitzt. Dieser Baum steht jedoch unter Beobachtung. Sollte sich der Zustand der 
Linde verschlechtern, dann wird diese ebenfalls zeitnah entfernt und nachgepflanzt. 
 
Die Nachpflanzung der zwei abgestorbenen Lindenbäume ist für den Herbst 2021 im Rahmen 
der Baumoffensive der Landeshauptstadt Magdeburg geplant. Die Pflanz- und Pflegearbeiten 
werden durch eine Fachfirma ausgeführt. Die Baumpflanzungen der Baumoffensive beinhalten 
einen großzügigen Bodenaustausch sowie die Aufwertung des neuen Oberbodens mit ver-
schiedenen Bodenhilfsstoffen. Weiterhin beinhaltet die Vergabeleistung eine einjährige Fertig-
stellungs- sowie eine anschließende, mindestens zweijährige Entwicklungspflege mit der Option 
auf zwei weitere Pflegejahre.  
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
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